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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Eine Motion Fehlmann Rielle (sp, GE) forderte vom Bundesrat eine Änderung der
Definition von Vergewaltigung im Schweizer Gesetz. Die heute sehr eng gefasste
Definition der Vergewaltigung (Art. 190 StGB) solle mit der Inklusion männlicher Opfer
sowie mit dem Tatbestand der sexuellen Nötigung (Art. 189 StGB) erweitert werden. Im
Lichte gesellschaftlicher Entwicklungen und der 2017 erfolgten Ratifizierung der
Istanbul-Konvention, welche die Definition der Vergewaltigung geschlechterneutral
formuliert, sei der Zeitpunkt zur Anpassung der Schweizer Gesetzgebung gekommen.
Viele andere westeuropäische Länder hätten dies schon getan, so die Motionärin. Der
Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. In seiner Stellungnahme wies er darauf
hin, dass er den Handlungsbedarf erkannt habe und dieses Anliegen mit der
Harmonisierung der Strafrahmen angehen wolle. Dabei solle jedoch nicht der gesamte
Tatbestand der sexuellen Nötigung unter die Vergewaltigung fallen, sondern
ausschliesslich die «abgenötigten beischlafsähnlichen Handlungen». 
Die 2017 eingereichte Motion wurde in der Frühjahrssession 2018 von SVP-Nationalrat
Yves Nidegger (GE) bekämpft. Er begründete dies damit, dass sich die Gefahr einer
Schwangerschaft nach der Vergewaltigung auf weibliche Opfer und auf den Beischlaf im
engeren Sinne beschränke. Durch die Erweiterung des Begriffes der Vergewaltigung
würde daher die Schutzwirkung gegenüber Frauen geschwächt, so Nidegger. 
In der Herbstsession 2018 folgte der Nationalrat der Empfehlung des Bundesrates und
nahm die Motion mit 151 Ja-Stimmen bei 39 Nein-Stimmen und einer Enthaltung an. 1

MOTION
DATUM: 17.09.2018
CATALINA SCHMID

Im Juni 2022 lehnte der Ständerat die Motion Fehlmann (sp, GE) zur Änderung der
Definition von Vergewaltigung im Schweizer Recht stillschweigend ab. Während der
Nationalrat im September 2018 der Motion noch zugestimmt hatte, beantragte die
zuständige RK-SR nun die Ablehnung. Sie begründete ihren Antrag mit der inzwischen
abgeschlossenen Revision des Sexualstrafrechts, welche die Forderung der Motion
vollumfänglich miteinbezogen habe. Namens des Bundesrates, welcher 2018 noch die
Annahme empfohlen hatte, bezeugte auch Karin Keller-Sutter ihr Einverständnis zur
Ablehnung der Motion. Das Geschäft war somit erledigt. 2

MOTION
DATUM: 13.06.2022
LUKAS LÜTOLF

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

In der Frühlingssession 2020 setzte sich der Nationalrat mit der parlamentarischen
Initiative Buffat (svp, VD) «Nulltoleranz für Dealerinnen und Dealer» auseinander.
Während der Ratsdebatte führte der Initiant noch einmal den Inhalt seines Geschäfts
aus und erklärte, dass trotz der 2011 in Kraft getretenen Teilrevision des BetmG zurzeit
keine wirksame Lösung existiere, mit welcher der wachsende Drogenhandel bekämpft
werden könne. Kokainhändler und -händlerinnen, die weniger als 18 Gramm bzw. 12
Gramm der Droge auf sich tragen, würden gewöhnlicherweise nicht in die Kategorie der
schweren Delikte eingeteilt, dementsprechend gering falle auch das Strafmass aus. Um
einen abschreckenden Effekt zu erzielen, brauche es Massnahmen wie die in der
parlamentarischen Initiative vorgeschlagene Mindesthaftstrafe von einem Jahr.
Anschliessend erläuterte Andrea Geissbühler (svp, BE), von Beruf Polizistin, einige
weitere Argumente der Kommissionsminderheit. Dealerinnen und Dealer machten sich
das bestehende unzureichende System zunutze, was zur Folge habe, dass die Polizei
«Sisiphusarbeit» verrichten müsse. Weiter hob Geissbühler hervor, dass es sich bei 80
Prozent der Drogenhändlerinnen und -händler um Ausländer und Ausländerinnen
beziehungsweise Asylbewerber und -bewerberinnen handle. Es gehe nicht an, dass
diese Personen die Schweizer Bevölkerung «zerstör[t]en», vielmehr gehörten sie
«weggesperrt und ausgeschafft». Für die Kommission erklärten Rielle Fehlmann (sp, GE)
und Beat Flach (glp, AG), dass man den Handlungsbedarf anerkenne, die Forderungen
des Vorstosses allerdings nicht zielführend seien. Strengere Regeln würden die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Strafrate bezüglich Drogenhandel nicht senken, wie man von anderen Ländern wisse.
Die Organisationen im Drogenbusiness könnten auch weiterhin problemlos Dealer und
Dealerinnen – oft junge Leute – rekrutieren. Zudem wären die Gefängnisaufenthalte mit
zusätzlichen Kosten verbunden und den Richtern und Richterinnen wäre es nicht länger
möglich, nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu urteilen. Statt mit Repression
müsse man mit Prävention und therapeutischer Unterstützung vorgehen. Diese Worte
schienen den Nationalrat zu überzeugen. Er gab der parlamentarischen Initiative mit 119
zu 60 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) keine Folge. 3

1) AB NR, 2018, S. 1393 f.; AB NR, 2018, S. 529; Mo. 17.3992
2) AB SR, 2022, S. 508; Bericht RK-SR vom 26.4.22
3) AB NR, 2020, S. 236 ff.
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